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SEMINARZIELE: 
 
Die Zuständigkeiten der kommunalen Ordnungsämter sind in den letzten Jahren kontinuierlich 
erweitert worden. Gleichzeitig sind die Ansprüche an die korrekte Rechtsanwendung durch die 
Bediensteten stetig gewachsen.  
 
Vor diesem Hintergrund will das Seminar mit praxisnahen Erläuterungen zu aktuellen 
ordnungsrechtlichen Entscheidungen im Land Brandenburg die Arbeit der zuständigen 
Mitarbeiter(innen) in den Ordnungsbehörden unterstützen.  
 
 
 

SEMINARINHALTE: 

 

 Allgemeines Ordnungsrecht 

 

 Hundehalterverordnung 

 

 Landesimmisionsschutzgesetz (Ruhestörung/Erteilung von Ausnahmen) 

 

 Kostenersatz nach ordnungsbehördlichem Handeln: 

 Abschleppen eines Kraftfahrzeuges 

 Bestattungen 

 

 Gewerbeuntersagung 

 

 Vollstreckungsrecht (Kosten/Haftbefehl) 
 

 
REFERENT: 

Herr Andreas Koark, Vizepräsident des Verwaltungsgerichtes Cottbus und Vorsitzender Richter der 

für das Ordnungsrecht zuständigen 3. Kammer 

 
 
TEILNAHMEGEBÜHREN: 
(einschließlich Seminarunterlagen, Teilnahmebescheinigung, Pausengetränken und Mittagessen;  
die Beantragung von Anerkennungen unserer Seminare durch Architektenkammern, 
Ingenieurkammern etc. ist nicht in der Teilnahmegebühr enthalten.)  
 
Eine Rechnung versenden wir im Regelfall innerhalb von 10 Tagen nach Durchführung des Seminars.  
 
248,00 EUR (USt-frei) für Bedienstete der öffentlichen Verwaltungen 
  90,00 EUR (USt-frei) für Auszubildende und Vollzeitstudierende 
329,00 EUR (USt-frei) für Andere 
 
 



ANMELDUNG ZUM SEMINAR: 
 
Kennziffer:  0020BB 
 
Seminarthema: Aktuelle Rechtsprechung zum Ordnungs- und Gefahrenabwehrrecht im Land 
Brandenburg 
 
Termin: 12.10.2016; 09:30 Uhr - 16:00 Uhr 
 
Ort: Gebäudeensemble der Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam; im Innenhof: Haus der 
Gewerkschaften, Breite Straße 9 A, 14467 Potsdam 
 
Anmelde- und Stornofrist: Grundsätzlich ist Ihre Anmeldung immer bis 2 Wochen vor dem 
Seminartermin möglich. Zu diesem Zeitpunkt entscheiden wir über die geeignete Seminarraumgröße 
bzw. bei Seminaren mit nur wenigen Anmeldungen über die Durchführbarkeit. Sie können sich auch 
kurzfristig bis wenige Tage vor dem Seminartermin anmelden, sofern es dann im Seminarraum noch 
freie Plätze gibt.  
Um Ihnen eine frühzeitige Anmeldung zu erleichtern, haben Sie bei uns die Möglichkeit, noch bis 
7 Tage vor dem gebuchten Seminartermin Ihre Anmeldung ohne Angabe von Gründen kostenlos (per 
E-Mail) zu stornieren.  
 
 


